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Einleitung

Einleitung

Im deutschen Zivilrecht existiert eine Fülle von gesetzlichen Regelungen 
mit dem Ziel der Gewährleistung eines durchgängig hohen Verbraucher-
schutzstandards.1 Diese sind zu einem großen Teil Resultat der fortschrei-
tenden Europäisierung des nationalen Zivilrechts, also der Umsetzung ent-
sprechender rechtsharmonisierender Rechtsakte aus Brüssel im Bereich des 
Zivilrechts.2

Den vom Gesetzgeber bezweckten Verbraucherschutz im Rahmen ver-
traglicher Rechtsbeziehungen zu gewährleisten, ist Verpflichtung und zu-
gleich vornehmste Aufgabe des Notars in seiner täglichen beruflichen Pra-
xis.3

So hat der Notar stets auf die Einhaltung zwingenden Rechts, insbeson-
dere verbraucherschützender Vorschriften, zu achten (vgl. § 17 Abs. 1 und 2 
BeurkG). Im Berufsalltag des Notars im Rahmen notariell zu beurkunden-
der Immobilienkaufverträge täglich relevant werden kann beispielsweise die 
Einschränkung eines vereinbarten Haftungsausschlusses gemäß § 309 Nr. 7 
BGB. Wird im Rahmen eines solchen Vertrages von einem Unternehmer an 
einen Verbraucher Inventar mitverkauft, sind darüber hinaus beispielsweise 
die Vorgaben der § 474 ff. BGB zu beachten.4

1	 Widerrufsrechte (§§ 355 ff. iVm. 312 g Abs. 1, 495 Abs. 1, 650 l iVm. 650 i Abs. 1 BGB u. a.), 
Regelung zum Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB), Recht der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen in §§ 305 ff. BGB mit § 310 Abs. 3 BGB u. a.

2	 Beispielsweise als Folge der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und 
der Garantien für Verbrauchsgüter oder Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 
1993 über mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (im Folgenden immer 
„Klausel-RL“) sowie Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher (zur Abänderung der beiden v. g. 
Richtlinien).

3	 Siehe § 17 Abs. 2a S. 2 und S. 1 iVm. Abs. 1 und 2 BeurkG.

4	 Hierbei handelt es sich um zwei Beispiele, bei welchen sich der europarechtliche Einfluss 
auf das Verbraucherschutzrecht des BGB zeigt.
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Neben materiell-rechtlichen Regelungen ergänzen verfahrensrechtliche Re-
gularien den Schutz: So hat der Notar bei einem Verbrauchervertrag insbe-
sondere gemäß § 17 Abs. 2a Satz 2 Nr. 2 BeurkG dafür zu sorgen, dass dem 
Verbraucher ausreichend Zeit gegeben wird, sich vor der Beurkundungs-
verhandlung mit dem Vertragsinhalt auseinanderzusetzen; dies erfordert 
beim Kauf einer Immobilie die Zurverfügungstellung des Vertragsentwurfs 
mindestens zwei Wochen vor Beurkundung (§ 17 Abs. 2a Satz 2 Nr. 2 S. 2 Be-
urkG).5

Mit Blick auf das schon angesprochene, besonders wichtige Feld der AGB-
Kontrolle nähern wir uns dem zentralen Thema dieser Arbeit: 

Die Problematik der einseitigen Bindung in Immobilienkaufverträgen 
ist – wie zu zeigen sein wird –, wenn nicht ausnahmsweise eine Individual-
vereinbarung vorliegt, in allen Gestaltungsvarianten eine anhand §§ 308 
Nr. 1 bzw. Nr. 3 BGB oder anhand § 307 BGB zu überprüfende Vereinba-
rung.

In diesem Zusammenhang soll untersucht werden, welche rechtlichen Gren-
zen im Hinblick auf den dem Notar häufig unterbreiteten Wunsch nach Ge-
staltung einer einseitigen Bindung beim Immobilienkaufvertrag bestehen. 
Klassischerweise geht es dabei um Fälle, in denen ein unternehmerisch tä-
tiger Verkäufer sich von einem Verbraucher ein bindendes Angebot auf 
Abschluss eines Immobilienkaufvertrages abgeben lässt und sich darin vor-
behält, im Rahmen einer bestimmten Frist über die Annahme (oder Ableh-
nung) des Angebots zu entscheiden (siehe Hauptteil, 1. Teil). Dabei können 
ganz unterschiedliche Interessen der Vertragparteien eine Rolle spielen und 
eventuell auch eine (längere) einseitige Bindung gerechtfertigt sein lassen. 

5	 Mit Blick auf die verbraucherschützende Funktion des Notars wurde diese Rolle des 
Notars vom Gesetzgeber bei der Reform des § 17 Abs. 2a S. 2 Nr. 2 BeurkG zuletzt erneut 
verstärkt, indem ausschließlich dem Notar die Pflicht zur rechtzeitigen Übermittlung der 
Entwürfe übertragen wurde. Bis 1. 10. 2013 musste die Zurverfügungstellung nicht durch 
den Notar erfolgen.
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Hinsichtlich der Frage, wie lang die vorbehaltene Frist sein darf, kommt es 
auf die Umstände des Einzelfalles an. Dennoch hat der BGH in seiner Recht-
sprechung – jedenfalls auf den ersten Blick – eine viel zitierte „Regelbin-
dungsfrist“6 von vier Wochen festgelegt.7

Das Gestaltungsziel der Bindung des Verhandlungspartners unter Auf-
rechterhaltung eigener Entscheidungsfreiheit kann jedoch auch mit alterna-
tiven kautelarjuristischen Gestaltungsmitteln, insbesondere einem Vertrags-
schluss samt Vereinbarung eines Rücktrittsrechtes, einer aufschiebenden 
oder auflösenden Bedingung (sog. Optionsmodell) oder durch einen Ver-
treter ohne Vertretungsmacht (sog. Genehmigungslösung) verfolgt werden 
(siehe hierzu Hauptteil, 2.–4. Teil). Gesondert zu beleuchten ist wegen der 
strukturellen Unterschiede die Vertragskonstellation, in der der Verbrau-
cher ausnahmsweise Verkäufer und der Unternehmer Käufer ist (5. Teil).

Die Thematik ist aus wissenschaftlicher Sicht interessant, weil für diese ver-
schiedenen Gestaltungsalternativen im Grundsatz unterschiedliche rechtli-
che Rahmenbedingungen gelten (§§ 307, 308 Nr. 1 oder 3 (analog) bzw. 177 
BGB).

Daher könnte je nach den Umständen des Einzelfalls eine bestimmte Ge-
staltungsvariante zulässig, eine andere aber unzulässig sein8, obwohl letztlich 
jedoch alle Gestaltungsvarianten dasselbe Ziel verfolgen.9

6	 Siehe (für viele nur) Herrler, DNotZ 2013, 887, 904.

7	 Siehe BGH, Urt. v. 11. 6. 2010 – V ZR 85/09 = NJW 2010, 2873 ff. und zuletzt wieder BGH, 
Urt. v. 27. 09. 2013 – V ZR 52/12 = NJW 2014, 854 ff.

8	 Siehe nur BGH, Urt. vom 27. 09. 2013 – V ZR 52/12 (Tz. 17) = NJW 2014, 854 ff.: der V. Zi-
vilsenat des BGH verwirft hier eine Bindungsfrist als unwirksam und verweist ausdrück-
lich auf die alternative Möglichkeit eines wirksamen, einaktigen Vertragsschlusses samt 
Rücktrittsklausel.

9	 Forschner/Hdb Bauträgerrecht, Kap. 5, Rn. 80 hält es für fraglich, ob für die Gestaltungs-
varianten „wirklich ein unterschiedlicher Bewertungsmaßstab gerechtfertigt ist“.
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Es herrscht trotz oder gerade wegen der zahlreichen Stellungnahmen in 
Rechtsprechung und Literatur10 auch Jahre nach der ersten Stellungnahme 
des BGH in seiner Entscheidung vom 11. 6. 201011 zu der zu untersuchenden 
Thematik weitgehend Unklarheit unter anderem darüber, welche kaute-
larjuristische Konstruktion im Einzelfall zulässig bzw. vorzugswürdig ist, 
welcher rechtliche Rahmen jeweils Grenzen setzt und wann welche Fristen 
zulässig sind12; ebenso herrscht Unklarheit über (mögliche) Rechtsfolgen 
einer unwirksamen Klausel und den genauen Prüfungsaufbau (wo bzw. wie 
wirken sich ggfs. fristverlängerende Umstände aus?).

Ziel dieser Arbeit ist es daher, zunächst die verschiedenen Alternativen an-
hand ihrer rechtlichen Rahmenbedingungen zu untersuchen und dann dar-
zulegen, ob im Hinblick auf Prüfungsmaßstab und rechtliche Grenzen nicht 
ein „Gleichlauf“ bestehen kann bzw. muss oder ob bzw. inwieweit tatsächlich 
wertungsmäßig Unterschiede zwischen den Gestaltungsvarianten bestehen, 

10	 Der V. Zivilsenat des BGH hat sich mittlerweile in insgesamt fünf wichtigen Entschei-
dungen mit den hier behandelten Fragen auseinandergesetzt, dazu kommen weitere 
Entscheidungen des VIII. und des III. Senats:

	 BGH, Urt. v. 11. 6. 2010 – V ZR 85/09 = NJW 2010, 2873 ff.,
	 BGH, Urt. v. 7. 6. 2013 – V ZR 10/12 = MittBayNot 2014, 42 ff.,
	 BGH, Urt. v. 27. 09. 2013 – V ZR 52/12 = NJW 2014, 854 ff.,
	 BGH, Urt. v. 17. 1. 2014 – V ZR 5/12 = MittBayNot 2014, 525 ff.,
	 BGH, Urt. v. 26. 2. 2016 – V ZR 208/14 = NJW 2016, 2173 ff.
	 BGH, Urt. v. 8.12.2010 – VIII ZR 343/09 = MittBayNot 2011, 295 ff.,
	 BGH, Urt. v. 21. 1. 2016 – III ZR 159/15 = NJW 2016, 1324 ff.
	 BGH, Urt. v. 24. 8. 2017 – III ZR 558/16 = NJW 2017, 3161 ff.
	 Daneben gibt es sechs OLG-Entscheidungen (Dresden, Nürnberg und Celle), die wenig 

einheitlich sind und z. T. ebenfalls genauer zu beleuchten sein werden. Darüber hinaus 
sind insb. im notariellen Schrifttum zahlreiche Anmerkungen und sonstige Beiträge zur 
Thematik veröffentlicht worden.

11	 BGH, Urt. v. 11. 6. 2010 – V ZR 85/09 = NJW 2010, 2873 ff.

12	 In den beiden Verfahren, die den Urteilen des OLG Celle vom 5. 10. 2012 – 3 U 42/12 = 
BeckRS 2013, 18092 und vom 19. 12. 2012 – 3 U 102/12 (soweit ersichtlich unveröffent-
licht, vgl. Herrler, Notar 2013, 71, 80) zugrundelagen, wandte sich der Kläger jeweils 
gegen den Notar als Beklagten; auch dies zeigt die große Relevanz der Thematik und 
deren Brisanz, auch aus notarieller Sicht, die die unklare Rechtslage mit sich bringt.
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die eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen bzw. erzwingen und 
welche Vor- bzw. Nachteile die Varianten ggfs. mit sich bringen.
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Hauptteil

1. Teil	 Getrennte Beurkundung von 
Angebot und Annahme

Die Aufspaltung des Vertragsschlusses in Angebot und Annahme war lange 
Zeit die klassische Gestaltungskonstruktion, wenn im Rahmen eines notari-
ellen Immobilienkaufvertrags eine einseitige Bindung herbeigeführt werden 
sollte.13 Nahezu die komplette obergerichtliche Rechtsprechung, die sich mit 
der Thematik einseitiger Bindung beim Immobilienkaufvertrag befasst, ge-
nauso wie der weit überwiegende Teil der Stellungnahmen in der Literatur 
ist dementsprechend zu dieser Gestaltungsvariante ergangen.14

A.	 Allgemeine rechtliche Einordnung

Vor der AGB-rechtlichen Prüfung der für die Annahme vorbehaltenen Frist 
ist zunächst eine allgemeine rechtliche Einordnung dieser kautelarjuristi-
schen Gestaltungsvariante vorzunehmen.

13	 Diese Variante ist mit dem Inkrafttreten des Gerichts – und Notarkostengesetzes 
(GNotkG) am 1. 8. 2013 auch kostenrechtlich nachteilig geworden, siehe genauer noch 
sogleich unter A. II. Nicht nur aus diesem Grund ist in der Praxis wohl eine gewisse Ab-
kehr vom Angebot-Annahme-Modell hin zu Gestaltungen mittels Rücktrittsrecht oder 
Vereinbarung einer Bedingung zu beobachten.

14	 Das gilt für alle oben (in Fn. 10) genannten Entscheidungen sowohl des BGH als auch 
der Oberlandesgerichte, mit Ausnahme des o. g. Urteils des VIII. Zivilsenats, das zur Be-
dingungslösung erging.
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I.	 Beurkundungs- bzw. berufsrechtliche Zulässigkeit

§ 128 BGB bestimmt, dass dem Formerfordernis notarieller Beurkun-
dung15 – bei einem Grundstückskaufvertrag gemäß § 311 b BGB – auch mit 
einer sog. Stufenbeurkundung genüge getan wird.16 Dem Formzwang nota-
rieller Beurkundung wird demnach auch entsprochen, wenn zunächst der 
Antrag und sodann die Annahme des Antrags von einem Notar beurkundet 
wird.

Beurkundungsrechtliche Anforderungen führen allerdings zu Einschrän-
kungen:

Gemäß § 17 Abs. 2a Satz 1 BeurkG soll17 der Notar das Beurkundungsve-
fahren so gestalten, dass der intendierte Zweck des Beurkundungsverfah-
rens erreicht wird und die Einhaltung seiner Belehrungs – und sonstigen 
Amtspflichten nach Abs. 1 und 2 gewährleistet ist. Diese Pflichten werden 
konkretisiert durch die Richtlinienempfehlungen der Bundesnotarkammer, 
für Bayern18 umgesetzt in den Richtlinien der Landesnotarkammer Bayern19. 

15	 Das Beurkundungsverfahren selbst ist außerhalb des BGB in § 6 ff. BeurkG geregelt.

16	 Etwas anderes gilt, wenn vom Gesetz gleichzeitige Anwesenheit vorgeschrieben wird 
wie dies etwa in § 925 BGB im Hinblick auf die Auflassung der Fall ist; in den häufigen 
Konstellationen einer getrennten Beurkundung von Angebot und Annahme, in denen 
ein Bauträger als Verkäufer auftritt, soll jedoch in aller Regel die Auflassung ohnehin erst 
später, nämlich nach vollständiger Bezahlung des – nach Baufortschritt in Abschlags-
zahlungen – entrichteten Kaufpreises, erfolgen, so dass dem Bauträger im Angebot 
Vollmacht zur Erklärung der Auflassung (in der Annahme) erteilt werden kann.

17	 Trotz der Formulierung „soll“ handelt es sich hierbei um eine unbedingte Amtspflicht des 
Notars; die Nichtbeachtung führt lediglich nicht zur Unwirksamkeit der Beurkundung, 
siehe Staudinger/Herrler BeurkG Rn. 537; Winkler, BeurkG, § 17, Rn. 279 ff.

18	 Andere Ländernotarkammern haben entsprechende auf § 67 Abs. 2 BNotO beruhende 
Richtlinien erlassen, zum Beispiel die Hamburgische Notarkammer die Richtlinien für die 
Amtspflichten und sonstigen Pflichten der Mitglieder der Hamburgischen Notarkammer.

19	 Siehe Richtlinienempfehlungen der BNotK, DNotZ 1999, 258, 259 f. (insoweit auf Verhal-
tenspflichten des Notars nach § 14 Abs. 3 BNotO rekurrierend) und – für Bayern – Richtli-
nien für die Amtspflichten und sonstige Pflichten der Mitglieder der Landesnotarkammer 
Bayern nach § 67 Abs. 2 BNotO unter II. 1. d).
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Hiernach ist die „systematische Aufspaltung von Verträgen in Angebot und 
Annahme“ in der Regel unzulässig. „[S]oweit die Aufspaltung aus sachlichen 
Gründen gerechtfertigt ist, soll das Angebot vom belehrungsbedürftigeren 
Vertragsteil ausgehen“.

Es bedarf für die Aufspaltung also eines sachlichen Grundes; gegebenen-
falls ist das Angebot vom belehrungsbedürftigeren Teil abzugeben.20

Ein sachlicher Grund in diesem Sinne kann etwa das Interesse eines Bauträ-
gers sein, über die Annahme eines von einem Kaufinteressenten gemachten 
Angebots erst zu entscheiden, wenn ihm eine bestimmte Anzahl an Ange-
boten vorliegt, welche die Finanzierung seines Bauprojekts im Hinblick auf 
entsprechende Vorgaben seiner finanzierenden Bank erlaubt.21

Häufigster Grund für die getrennte Beurkundung von Angebot und 
Annahme in der Praxis dürfte aber schlicht das Bestehen verschiedener 
Wohn – bzw. Geschäftssitze von Verkäufer und Käufer sein, das bei überre-
gionalem Vertrieb einer Immobilienanlage, zu Schwierigkeiten führen mag, 

20	 Grund hierfür ist, dass bei der Annahme – neben dem Entfallen der Verlesung des im An-
gebot enthaltenen Vertragsinhalts – reduzierte Belehrungspflichten des Notars bestehen, 
siehe u.a. BGH, Urteil vom 25. 2. 1994, V ZR 63/93 = BGHZ 125, 218, 224 = DNotZ 1994, 
764, 767 („… Umfang der Belehrung durch den Notar reduziert sich …“) und BGH, Urt. 
v. 8. 12. 2011 – III ZR 225/10 = MittBayNot 2013, 168, 169 mit Verweis auf den Wortlaut 
des § 17 Abs. 1 BeurkG („Der Inhalt des Vertragsangebots […] gehört nicht zur rechtlichen 
Tragweite des in einem solchen Fall beurkundeten Geschäfts.“) und zudem auch die Re-
aktionsmöglichkeiten des Annehmenden (auf eine entsprechende Belehrung) mit Blick 
auf § 150 Abs. 2 BGB eingeschränkt sind; siehe etwa Lerch, BeurkG, § 17 Rn. 131; a. A. 
in Bezug auf den Umfang der Belehrungspflichten wohl lediglich Winkler, BeurkG, § 17 
Rn. 61.

21	 So Winkler, BeurkG, § 17 Rn. 58 („zweckmäßig und sachlich geboten“); ebenso Blank, 
Bauträgervertrag, Rn. 1336 f.; vgl. auch Herrler/Münchener Vertragshdb, Band 5. Bürger-
liches Recht I, I. 15a, Anm. 1, der allerdings darauf hinweist, dass das Angebot-Annah-
me-Modell den Interessen der Beteiligten in den Fällen einer Option nicht unbedingt 
gerecht werde, weil für eine Kostenübernahme durch den Angebotsempfänger und für 
ein Bindungsentgelt beide Vertragspartner anwesend sein müssten. Zu diesem mit dem 
Schlagwort „Platzierungsinteresse“ beschriebenen sachlichen Grund für die Aufspaltung 
unten noch ausführlich.
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für beide Parteien einen gemeinsamen Beurkundungstermin bei einem No-
tar zu vereinbaren.22

Ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes ist eine getrennte Beurkun-
dung zwar beurkundungsrechtlich unzulässig.23 Die Schwelle für einen 
„sachlichen Grund“ i. S. d. der Richtlinienempfehlung der BNotK ist jedoch 
nicht allzu hoch anzusetzen24, insbesondere weil dann eben das Angebot 
vom schutzwürdigeren, nämlich dem belehrungsbedürftigeren Teil25 auszu-
gehen hat, womit insoweit sowohl Verlesung als auch Belehrung sicherge-
stellt werden. Zudem führt ein Verstoß nicht zur Unwirksamkeit des Ver-
trags.

II.	 Kosten und Steuern

Mit der Einführung des Gerichts- und Notarkostengesetzes (GNotKG) 
zum 1. August 2013 haben sich die Kosten, die bei getrennter Beurkundung 

22	 Dies ist im Einzelfall als Grund anerkannt, gilt allerdings nicht, wenn die Aufspaltung 
„Teil des Vetriebskonzepts“ ist, siehe nur Sandkühler in Anm. zu BGH, Beschluss vom 
28. 8. 2019, NotSt (Brfg) 1/18 = MittBayNot 2020, 489, 511.

23	 Zu den Rechtsfolgen bei Verstößen gegen Belehrungspflichten, siehe schon vorstehen-
de Fn. 17 und im übrigen Staudinger/Herrler BeurkG Rn. 537 sowie 538d, wonach keine 
Unwirksamkeit der Beurkundung, aber Amtshaftungsansprüche, § 19 BNotO, sowie 
Disziplinarmaßnahmen gegen den beurkundenden Notar im Raum stehen.

24	 Der BGH sieht eine systematische Aufspaltung ohne sachlichen Grund als gegeben 
an, wenn diese planmäßig und mißbräuchlich erfolgt, siehe BGH, Beschluss vom 
28. 8. 2019, NotSt (Brfg) 1/18 = MittBayNot 2020, 489, 494 = NJW-RR 2020 557, 559 
(jeweils in Tz. 46); a. A. wohl Basty, der in der Regel das Vorliegen von Gründen auf Seiten 
des Erwerbers für erforderlich hält und so schon an dieser Stelle mit einer Art „Sphären-
theorie“ zu arbeiten und somit strengere Maßstäbe anlegen zu wollen scheint, siehe 
Basty/Bauträgervertrag, Kap. 1, Rn. 136.

25	 Dies ist bei Bauträgerkaufverträgen der Käufer, der als Verbraucher als generell weniger 
geschäftserfahren einzustufen ist; zudem wird der Bauträger den Inhalt des Angebots 
regelmäßig bereits kennen, da er dieses als AGB vorgegeben hat, vgl. Hertel/Würzburger 
Notarhdb, Teil 2 Kap. 3 Rn. 33.
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von Angebot und Annahme entstehen, gegenüber der früheren Rechtslage 
signifikant erhöht.

Gemäß Ziffer 1 der Vorbemerkung 2.1.1. zum Kostenverzeichnis des 
GNotKG löst nun auch der Antrag auf Abschluss eines Vertrages eine 
2,0-Gebühr (Nr. 21100) aus.26 Für die Annahme fällt grundsätzlich eine 
0,5-Gebühr (Nr. 21101) an, wobei diese sich auf eine 1,0-Gebühr (Nr. 21102) 
erhöht, wenn das Angebot bei einem anderen Notar angenommen wird und 
(wie üblich) dort die Auflassung miterklärt wird (§ 109 Abs. 1 GNotKG).27

Zudem können auch eine Vollzugsgebühr (Nr. 22110 ff.) und eine Be-
treuungsgebühr (Nr. 22200) sowohl zur Angebots- als auch zur Annahme-
urkunde anfallen;28 sie fallen für jede Urkunde gesondert an, selbst wenn 
beide bei demselben Notar beurkundet werden.29

Die Aufspaltung ist somit auch kostenrechtlich besonders rechtfertigungs-
bedürftig, so dass ein Hinweis des Notars an den Anbietenden sinnvoll ist, 
dass er möglicherweise auch dann die Notarkosten für das Angebot zu tra-
gen hat, wenn der Angebotsempfänger das Angebot – aus welchen Grün-
den auch immer – nicht annimmt.30

Eine Kostenübernahmererklärung des Angebotsempfängers ist beur-

26	 Nach § 37 KostO entstand hingegen lediglich eine 15/10 Gebühr. Die ebenfalls erhöhte 
Mindestgebühr von 120,– Euro wird in den typischen Fällen einseitiger Bindung kaum je 
eine Rolle spielen.

27	 Hierzu wird der Anbietende mit Blick auf das Erfordernis gleichzeitiger Anwesenheit 
(§ 925 BGB) dem Annehmenden im Angebot regelmäßig eine entsprechende Auflas-
sungsvollmacht erteilen, siehe schon vorstehende Fn. 16.

28	 Insb. Zustimmungserklärungen oder Vollmachtsbestätigungen können für jede Urkunde 
einzuholen sein, so dass die Vollzugsgebühr ggfs. zweimal anfällt.

29	 Die Gebühren entstehen im Rahmen eines Beurkundungsverfahrens. Dieses ist gemäß 
§ 85 Abs. 2 GNotKG auf die Errichtung einer Niederschrift gerichtet.

30	 Eine Hinweispflicht nach § 24 BNotO kann nicht angenommen werden, vgl. Korinten-
berg/Tiedtke, GNotkG § 21 Rn. 17 ff.
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kundungspflichtig, da sie in „engem Zusammenhang“ mit einem Vertrag 
nach § 311 b BGB steht.31 

Ist eine Mitwirkung an der Angebotsbeurkundung seitens des Ange-
botsempfängers nicht möglich oder nicht gewünscht, kann dieser dem An-
bietenden allenfalls Vollmacht32 erteilen, um eine entsprechende Kosten-
übernahme zu erklären.33

Die Grunderwerbsteuer entsteht grundsätzlich erst mit der Annahme, da 
erst hiermit der Kaufvertrag zustandekommt und der Anspruch auf Über-
eignung begründet wird (siehe § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG).

III.	 Zustandekommen des Vertrages

Gemäß § 152 Satz 1 BGB kommt der Vertrag bereits mit der Beurkundung 
der Annahme zustande. Grundsätzlich ist also nach der dispositiven gesetz-
lichen Regelung der Zugang entbehrlich, wodurch erhöhte Klarheit hinsicht-
lich des „ob“ und „wann“ sowie eine Vorverlagerung des Vertragsschlusses 
erreicht wird.34

31	 Siehe OLG München, Urteil vom 5. 7. 1990 – 29 U 2003/90 = MittBayNot 1991, 19 f. 
(noch zu § 313 BGB).

32	 Ausreichend ist eine privatschriftliche Vollmacht, § 167 Abs. 2 BGB.

33	 Blank, Bauträgervertrag, Rn. 1347, weist zurecht darauf hin, dass der Anbietende jedoch 
auch insoweit das Insolvenzrisiko des Angebotsempfängers trägt.

34	 Später noch zu Situationen, in denen insoweit eine abweichende Vereinbarung empfeh-
lenswert ist.
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